
Stadt Lahr/Schwarzwald �

Öffentliche Bekanntmachung

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl 

zum Landtag am 8. März 2026

1. 	 �Das Wählerverzeichnis für die Landtagswahl der Stadt Lahr wird in der Zeit  
vom 16.02.2026 (20. Tag vor der Wahl) bis 20.02.2026 (16. Tag vor der Wahl) wäh-
rend der nachstehenden Öffnungszeiten für Wahlberechtigte zur Einsichtnah-
me im Bürgerbüro - Außenstelle Briefwahl, in der Sport- und Mehrzweckhalle, 
im Bürgerpark, Seminarraum, Bürgerpark 1, 77933 Lahr/ Schwarzwald bereit-
gehalten:

	 - Montag und Dienstag von 8:30 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr 
	 - Mittwoch von 8:30 bis 13:00 Uhr 
	 - Donnerstag von 8:30 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr sowie 
	 - Freitag von 13:00 bis 17:00 Uhr
	� Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Per-

son im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Personen können Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen 
glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollstän-
digkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Meldere-
gister eine Auskunftssperre nach dem Bundesmeldegesetz eingetragen ist. 

	� Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsicht 
ist durch ein Datensichtgerät möglich. 

	� Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen 
Wahlschein hat.

2. 	� Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann 
während der Einsichtsfrist vom 20. bis 16. Tag vor der Wahl, spätestens am 
20.02.2026 (16. Tag vor der Wahl) bis 17:00 Uhr, Einspruch einlegen.

	� Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift beim 
Bürgermeisteramt Lahr, im Bürgerbüro - Außenstelle Briefwahl, in der 
Sport- und Mehrzweckhalle, im Bürgerpark, Seminarraum, Bürgerpark 1, 
77933 Lahr/Schwarzwald eingelegt werden. 

3. 	� Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten 
spätestens am 15.02.2026 (21. Tag vor der Wahl), eine Wahlbenachrichti-
gung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins.  

	� Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt 
zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er 
nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

	� Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen 
werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen bean-
tragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

4. 	� Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 50 Lahr durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkrei-
ses oder durch Briefwahl teilnehmen.

	� Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und 
dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Er kann 
auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

5. 	� Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
	 5.1 	� eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, 
	 5.2 	� eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte 

Person, wenn
		  5.2.1 	� sie nachweist, dass sie ohne ihr  Verschulden die Antragsfrist 

auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 11 Abs. 2 Satz 3 
der Landeswahlordnung (LWO) (bis zum 15.02.2026) oder die Ein-
spruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 4 Satz 1 
oder 3 des Landtagswahlgesetzes (LWG) versäumt hat,

		  5.2.2 	� ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der An-
tragsfrist nach § 11 Abs. 2 Satz 3 der LWO oder der Einspruchsfrist 
nach § 21 Abs. 4 Satz 1 oder 3 des LWG entstanden ist, 

		  5.2.3	� ihr Wahlrecht im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren festge-
stellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wäh-
lerverzeichnisses dem Bürgermeister bekannt geworden ist.

	� Der Wahlschein kann bis zum 06.03.2026 (2. Tag vor der Wahl), 15.00 Uhr, 
bei der Stadt Lahr Bürgerbüro - Außenstelle Briefwahl, in der Sport- und 
Mehrzweckhalle, im Bürgerpark, Seminarraum, Bürgerpark 1, 77933 Lahr/
Schwarzwald schriftlich, elektronisch oder mündlich (jedoch nicht telefo-
nisch) beantragt werden.

	� Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder aufgrund der Anord-
nung einer Absonderung nach dem Infektionsschutzgesetz der Wahlraum 
nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden 
kann, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

	� Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahl-
schein nicht zugegangen ist oder er ihn verloren hat, kann ihm bis zum Tag 
vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

	� Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus 
den unter 5.2.1 bis 5.2.3 angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung ei-
nes Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.

6. 	� Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberech-
tigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer 
anderen Person bedienen.

7. 	 Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person
	 7.1 	 einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
	 7.2 	 einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die Briefwahl und
	 7.3 	� einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die vollständige 

Anschrift, wohin der Wahlbrief zu übersenden ist, sowie die Bezeich-
nung der Dienststelle der Gemeinde, die den Wahlschein ausgestellt 
hat (Ausgabestelle), und die Wahlscheinnummer oder der Wahlbezirk 
angegeben sind. 

8. 	� Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch den Wahlberech-
tigten persönlich abgeholt werden. An eine andere Person können diese 
Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Auf 

Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.
9. 	� Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinde-

rung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe 
der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Le-
bensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter 
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn 
ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheim-
haltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl 
einer anderen Person erlangt hat.

Lahr/Schwarzwald, 06.02.2026	 Die Gemeindebehörde
				    Markus Ibert
				    Oberbürgermeister 

Wahlbekanntmachung

1. 	 �Am 8. März 2026 findet die Wahl zum 18. Landtag von Baden-Württemberg statt. 
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 

2. 	� Die Gemeinde ist in 39 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt: 
	� In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 

30.01.2026 bis 15.02.2026 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der 
Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 

	� Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses 
um 15:30 Uhr im Max-Planck-Gymnasium, Max-Planck-Str. 12, 77933 Lahr/
Schwarzwald zusammen.

3. 	� Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, 
in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die Wähler haben die Wahl-
benachrichtigung und zur Identitätsfeststellung ihren Personalausweis oder 
Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

	 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
	� Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten 

des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt.
	 Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
	 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
	 a) 	� für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewer-

ber und gegebenenfalls Ersatzbewerber der zugelassenen Kreiswahl-
vorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch dieser, bei Kreiswahlvorschlägen von Einzelbewerbern 
außerdem die Angabe Einzelbewerber und rechts von dem Namen jedes 
Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,

	 b) 	� für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Par-
teien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, und jeweils 
die Namen der ersten fünf Listenbewerber der zugelassenen Landeslisten 
und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

	 Die wählende Person gibt 
	 ihre Erststimme in der Weise ab,
	� dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in 

einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welchem Bewerber sie gelten soll,

	 und ihre Zweitstimme in der Weise,
	� dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen 

Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, wel-
cher Landesliste sie gelten soll.

	� Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder 
in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet 
werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine oder 
dem besonderen Nebenraum darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

4. 	� Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende 
Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffent-
lich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlge-
schäfts möglich ist.

5. 	� Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in 
dem der Wahlschein ausgestellt ist,

	 a) �durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises 
oder 

	 b) durch Briefwahl
	 teilnehmen. 
	 �Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen 

Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag 
sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unter-
schriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angege-
benen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

6. 	� Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich 
ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des 
Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 8 Abs. 3 Satz 2 LWG).

	� Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinde-
rung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei 
der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußer-
ten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter 
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn 
ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 8 Abs. 4 Satz 2 LWG).

	� Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbei-
führt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger 
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne 
eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. 
Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absätze 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Lahr/Schwarzwald, 06.02.2026		  Die Gemeindebehörde
					     Markus Ibert
					     Oberbürgermeister    

Haupt- und Personalamt 
Rathausplatz 4, 77933 Lahr
E-Mail: hauptamt@lahr.de 
www.lahr.de


		2026-02-04T15:29:43+0000
	Stadtverwaltung Lahr




